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Stadtrat 21.03.2023 öffentlich Entscheidung

Betreff

Beschlussfassung zur Übertragung der Fernwärme Seßlach GmbH in den Haushalt der Stadt
Seßlach

Der Austritt der Waldbauern Seßlach GdbR aus der Fernwärme Seßlach GmbH wurde in der
Gesellschafterversammlung vom 20.10.2022 beschlossen. Ein gleichlautender Beschluss des
Stadtrates wurde in der Sitzung vom 15.11.2022 gefasst. Mit notarieller Urkunde Nr. 119-C-2023
vom 02.02.2023 ist die Stadt Seßlach nunmehr alleiniger Gesellschafter der Fernwärme Seßlach
GmbH. Eine Betriebsführung in Form einer GmbH ist somit nicht mehr erforderlich. Die Verwaltung
empfiehlt dem Stadtrat, den Geschäftszweig „Fernwärme“ ab dem Jahr 2024 als Regiebetrieb im
städtischen Haushalt weiterzuführen.

Vorschlag zum Beschluss:
Der Stadtrat beauftragt die Gesellschafterversammlung der Fernwärme Seßlach GmbH mit der
Auflösung dieser GmbH und der Übertragung der Geschäfte und des Vermögens in den Haushalt der
Stadt Seßlach zum 01.01.2024. Die Betriebsführung wird in Form eines Regiebetriebes erfolgen.


